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Die größtmögliche Sicherheit für Mensch, Umwelt und 
das beauftragende Unternehmen bei Kranarbeiten zu 
gewährleisten, das ist das Ziel der Aufsichtführenden 
Person für Kranarbeiten (AfP-Kran) der Tectrion. Sie 
überwacht Tätigkeiten mit besonderen Gefahren, die 
durch Kranarbeiten entstehen können, und stellt die 
Durchführung der festgelegten Schutzmaßnahmen 
sicher. Dass wir für diese verantwortungsvolle Aufgabe 
ausschließlich hoch qualifiziertes Fachpersonal gemäß 
DGUV 209-013 einsetzen, ist für uns selbstverständ-
lich. Mit einem Standardprozess und einer geprüften 
Dokumentation sorgen wir für Transparenz und Nach-
vollziehbarkeit.  

Unsere Leistungen
Die AfP-Kran ist für die Dauer des gesamten Hebe-
vorgangs anwesend. Um Gefahren im Rahmen der 
Kranarbeiten abzuwehren, ist sie weisungsbefugt 
gegenüber allen beteiligten Unternehmen und Mitar-
beitern. Ihre Aufgaben umfassen:

 ▪ sofortige Meldung von Unfall- oder Schadens- 
   ereignissen 

 ▪ Prüfung der Vollständigkeit der Dokumente

 ▪ Einweisung des Kranführers in die Hebeaufgabe  
   und Einholen seiner Bestätigung, dass der Kran- 
   aufbau gemäß Einweisung erfolgt ist

 ▪ Einweisen aller Fahrzeuge bei Rangierarbeiten zur  
   Einfahrt in den Betriebsbereich 

 ▪ Überprüfung der Absicherung des Arbeitsbereichs  
   und die Durchführung ggf. erforderlicher Maß- 
   nahmen nach CPR-11

 ▪ Überwachung der Kranaufstellung

 ▪ Überwachung des Einsatzes von Führleinen und  
   Personenaufnahmemitteln 

 ▪ Sichtprüfung der zum Einsatz kommenden Anschlag- 
   mittel auf offensichtliche Mängel 

 ▪ Überprüfung der Plausibilität der vorgegebenen  
   Gewichte durch Probehub; nach Rücksprache ggf.  
   Anpassung der Kranauslegung

 ▪ Überprüfung abgelegter Lasten auf einen gesicherten  
   Zustand

 ▪ Überprüfung des Rückbaus ggf. benötigter Verkehrs- 
   sicherungsmaßnahmen zum Abschluss

Optional bietet Tectrion weitere Leistungen wie die  
Planung und Koordination der Kranarbeiten an.

Aufsichtsführende Person  
für Kranarbeiten 

Ihr Nutzen
 ▪ Kontrolle einer sicheren Durchführung unter  

   Einhaltung aller Sicherheits-, Umwelt- und  
   Chemieparkauflagen

 ▪ Ausschließlich erfahrenes und hoch qualifiziertes  
   Fachpersonal

 ▪ Schnelle Reaktionszeiten und sehr gute Anlagen- 
   kenntnisse

 ▪ Erprobter Standardprozess mit geprüfter Doku- 
   mentation

„Die Aufsichtsführende Person trägt bei 
Kranarbeiten eine große Verantwortung. 

Deshalb übertragen wir diese Aufgabe 
nur Vollprofis mit dem  

nötigen Standing.“
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Montagetechnik 
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